
Öffentliche Bekanntmachung    

der Stadt Ulm 
 
 
 
 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ulm über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder 
 
vom 29.05.2020 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 
2 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg und des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt 
Ulm am 29.05.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Ulm über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen für Kinder vom 14.11.2018 wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 5  Ziffer 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 
 
„Die monatliche Grundgebühr je Kind ergibt sich aus der Multiplikation des in der 
Gebührentabelle jeweilig zutreffenden Prozentsatzes mit dem nach §4 ermittelten 
monatlichen Nettoeinkommen, ermäßigt um 5 %, mindestens jedoch um 15 € pro 
Kind.“ 
 
Artikel 2  
 
Die Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft. 
 
Ulm, 29.05.2020      Gunter Czisch 
        Oberbürgermeister 
 

Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 
Ulm geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Tag der Veröffentlichung: 23.06.2020 
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